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RA-Prüfung 

I. 

lI. 

Nach Hingeren AbkHirungen und Konsultationen entschloss sich 

der verm6g1iche, im AHV - Alter stehende Xaver Frei, Küs-

nacht, dem Tierschutzverein Val1e Bella in Locarno sein dort 

gelegenes Ferienhaus zu schenken. Der Schenkungsvertrag wur-

de am 30. Mãrz 1999 bei der privaten Notarin Valeria Ciriello, 

die auch Mitglied des erwãhnten Tierschutzvereins ist, in Mino 

6ffentlich beurkundet. Der Vertrag bezeichnet die Liegenschaft 

Nr. 3040 wie folgt: "Wohnhaus 95 m2 
, Schwimmbad 13 m2 

, 

Garten 666 m2 und führt unter Grunddienstbarkeiten und Lasten 

an: "Recht: Fussweg zu Lasten der (benachbarten) Parzelle Nr. 

3041." 

Im Vertrag wir femer festgelegt: 

,,2. Der Schenkungsgegenstand ist rückwirkend auf 1. Januar 

1999 im tatsachlichen, den Parteien bekannten Zustand übertra

gen worden. 

5. Gerichtstand für Parteien und Notar: zürich. 

6. Die beurkundende Notarin ist rnit der Eintragung im Grund

buch im Zusammenhang rnit diesem Vertrag beauftragt." 
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Der Grundbucheintrag erfolgte emen Tag nach Vertragsab

schluss . 

. - m. Am 12. April 1999 schlossen sodann der Tierschutzverein Va11e 

,j 

Bella und Xaver Frei sowie Ehefrau Hilde Frei einen Mietver

trag, wonach der Verein seinen Vertragspartnem die Liegen

schaft Nr. 3040 für die Dauer von fünf Jahren, emeuerbar für 

weitere fünf Jahre vennietete. Die Mieter übemahmen nebst dem 

Mietzins den Unterha1t des Gebaudes und des Gartens. Im Miet

vertrag heisst es sodann, er kéinne im Grundbuch vorgemerkt 

werden. Der Mietvertrag hatte gleichzeitig unterschrieben wer

den sollen, was aber unterblieb, weil über die Miet- und die Op

tionsdauer neu verhandelt werden musste. 

Eine Vormerkung des Mietvertrages im Grundbuch erfolgte 

nicht. 

IV. In der Folge liess die Beschenkte den 80 m langen steilen Zu

gangsweg etwas verlottem, wobei zu beachten ist, dass ein Teil 

des Wegs über die Nachbar - Parzelle Nr. 3041 führt. Dort feh1te 

der für einen gefahrlosen Zugang néitige Handlauf. Femer wurde 

trotz Mahnungen die defekte Beleuchtung im Haus nicht in Ord

nung gebracht und das bei einem Sturm beschadigte Hausdach 

lediglich mit einer Plache überdeckt. 
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V. AIn 25. August 2001 schrieb der Tierschutzverein an die Ehe-

1eute Frei, er wolle "ausserha1b jeg1ichen Streitigkeiten mit 

Dritten ge1assen werden." 

VI. AIn 1. Apri1 2001 kündigten die Mieter den Mietvertrag bei No~ 

tarin Va1eria Ciriell0. In der Fo1ge verhandelten die Parteien 

aber weiter über den Mietvertrag und die im Zusammenhang mit 

dem Schenkungsvertrag stehenden Fragen. 

VII. Hierauf wurde von Xaver Frei gegen den Tierschutzverein eine 

K1age einge1eitet, wonach die Schenkung rückgangig zu machen 

sei. K1agebegründung und K1ageantwort sind erstattet. 

Vill. Es kommen nunmehr die Ehe1eute Frei zu lhnen und stellen fo1-

gende Fragen: 

1. Wurde die K1age richtig und rechtzeitig einge1eitet? 

2. Gibt es andere Rechtsgründe, um das Ziel der Rücküber

tragung zu erreichen und wie ist deren Erfolg zu beurtei-

1en? 

3. Kann das prozessua1 noch in den Prozess eingebracht wer

den? 

4. Kfune auch - und we1che - verg1eichsweise Lüsung in Be

tracht? 
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5. Was müsste in Zürich getan werden, wenn der Tiersehutz

verein vorher eine K1age in Loearno eingereicht hlitte, es 

sei festzustel1en, dass die Liegenschaft nieht zurüek zu 

übertragen sei? 

6. Rechtsmittel gegen diesen Entscheid in Zürieh bis zum 

Bundesgericht. 

ZGB, OR, GestG, ZPO, GVG, OG 
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Schriftliche Rechtsanwaltsprüfung 

Welti war Alleinak:tionar der Morf AG. Der in Aarau wohnhafte Brunner war am 
Kauf der Ak:tien der Morf AG interessiert, verfügte aber nicht über die erforderli
chen Mittel. Traber, der in Winterthur ein Baugeschaft betreibt und auch dort 
wohnhaft ist, stellte Brunner daher die Gewabrung eines Darlehens von Fr. 
300'000.-- in Aussicht und erldarte sich bereit, diesen Betrag sofort auf ein Sperr
konto bei der Bank Y AG mit Sitz in Zürich zu überweisen. Brunner sollte auf die
se Weise ermogIicht werden, sich in den Kaufverhandlungen über die erforderli
chen Mittel auszuweisen, über das Ge1d aber erst nach Abschluss eines schriftli
chen Darlehensvertrages mit Traber verfügen zu konnen. 
Am 14. Dezember 1997 wies Traber die Bank Z AG in Winterthur mit Vergü-

} tungsauftrag an, der Bank Y Fr. 300'000.-- zu überweisen. Die Bank Z führte den 
Auftrag mittels des On-line-Bankenc1earing SIC (Swiss Interbank Clearing) aus. 
Das SIC steht als Girosystem im Dienste des mehrgliedrigen Ueberweisungsver
kehrs. Das System ermoglicht eine zentral gesteuerte und darnit schnelle Abwick
lung von Kettenüberweisungen, die ihren Grund darin haben, dass der Ueberwei
sungsempfánger sein Konto nicht bei der gleichen Bank unterhalt wie der Ueber
weisende. Die beteiligten Banken schliessen dabei die einzelnen Ueberwei
sungstransaktionen in eigenem Namen ab. In der SIC-Ueberweisung waren 
"B.&T.Sperrkonto" als Begünstigte aufgeführt. Am 16. Dezember 1997liess die 
Bank Y Brunner wissen, die von Traber überwiesenen Fr. 300'000.-- seien einem 
am gleichen Tag auf seinen Namen eroffneten Konto gutgeschrieben worden. Die
ses Konto trug die bankinteme Bezeichnung "Sperrkonto B.&T.". Gegenüber Tra
ber erfolgte von seiten der Bank keine Mittei1ung. 
Entgegen den Abmachungen von Traber mit Brunner kam in der Folge kein 
schriftlicher Darlehensvertrag zwischen ihnen zustande. 

) Am 18. Marz 1998 verkaufte Welti seine Ak:tien der Morf AG zum Preis von Fr. 
372'000.-- an Brunner. Der Kaufpreis war mit Fr. 300'000.-- "in bar sofort" und 
darüber hinaus ab 1. ApriI 1998 in monatlichen Raten von Fr. 2'000.-- zu tiIgen. 
Mit Vergütungsauftrag vom 29. Marz 1998 gab Brunner den von Traber überwie
senen Betrag von Fr. 300'000.-- zugunsten von Welti gegen Aushandigung der 
Namenaktien frei. Die Bank Y verwendete ihn zur Verrechnung mit Forderungen, 
die sie gegenüber Welti hatte. Traber wurden diese Vorgange Mitte 1998 bekannt. 
Auf Anfrage von Traber bestatigte die Bank Y mit Schreiben vom 19. Januar 1999 
"per 17. Dezember 1997 Fr. 300'000.-- auf Sperrkonto B.&T. gutgeschrieben zu 
haben". Am 23. Marz 1999 teilte sie dem von Traber beauftragten Anwa1t mit, das 
Geld sei für den Aktienkauf verwendet worden. Traber Iiess ihr darauf mit Schrei
ben vom 5. Mai 1999 mitteilen, er mache vorsorglich SchadenersatzanspTÜche gel
tend. 



Zwischen Juli 2000 und November 2001 erwirkte Traber von Brunner mehrere Ab
zahlungen an die Darlehensschuld im Gesamtbetrag von Fr. 40'000.--. Danach 
stellte Brunner seine Zahlungen ein. Am 3. Mai 2002 wurde über Brunner der 
Konkurs eroffnet. 
Traber befürchtet, im Konkurs Brunners zu Verlust zu kornmen und mochte ent
sprechenden Schadenersatz von der Bank Y. 

Fragen: 
1. Welche Rechtsbeziehungen bestehen zwischen den Beteiligten? 
2. Auf welche Grundlagen kõnnte Traber seine Forderung gegen die Bank Y stüt

zen? 
3. Wie mussTmber vorgehen, wenn er die Bank Y auf Schadenersatz einklagen 

will? 
) 4. Was kann Tmber rnachen, um moglichst rasch zu einem Urtei1 zu kornmen? 

Die Aufgabe ist nicht abzuschreiben, aber der Lõsung beizulegen. 

Zur Verfügung gestellte Gesetze: OR, ZGB, SchKG, ZPO, GVG, GeStG, OG. 
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Schriftliche Anwaltsprüfung 

Sachverhalt 

Fritz Stierli führte als Einzelunternehmer ein Malergeschãft. Die Regio 

Bank AG hatte ihm ei nen Betriebskredit mit einer Limite von Fr. 300'000.

eingerãumt und zur Sicherheit einen Inhaberschuldbrief Stierlis über Fr. 

300'000.-, lastend im 11. Rang auf seiner auf seinen Namen im Grundbuch 

eingetragenen Privatliegenschaft, zu Faustpfan.d genommen. An erster 

Pfandstelle ist ein Inhaberschuldbrief über Fr. 80'000.- eingetragen; er ist 

der X Bank AG sicherungsübereignet zur Absicherung eines Hypothekar

darlehens in dieser Hõhe, welches damals zur Finanzierung der Liegen

schaft Verwendung gefunden hatte und nach wie vor in unverãnderter 

Hõhe besteht. 

Am 15. Juli 2002 verãusserte Geschãftsführer Meister der Regio Bank 

AG, der aus privaten Gründen in ei nen Liquidationsengpass getrieben 

worden war, den im Tresor aufbewahrten Schuldbrief für Fr. 280'000.

der F Treuhand AG und verwendete den Erlõs für seine eigenen Zwecke. 

Das blieb vorerst unbekannt, bis die F Treuhand AG die im erworbenen 

Titel verbriefte Forderung auf 6 Monate kündigte und Stierli zur Zahlung 

von Fr. 300'000.- aufforderte. Stierli weigerte sich und liess den Termin 

verstreichen, worauf ihm dje F Treuhand die Zwangsverwertung androhte. 

Der Geschãftskredit bei der Regio Bank AG war bis zum Betrag von Fr. 

250'000.- beansprucht - auch heute noch; mehr hatte die Bank nicht be

willigt. Es ist davon auszugehen, dass zwischen der Regio Bank AG und 

der F Treuhand AG strittig ist, ob dieser Verkauf gültig ist. 

Stierli, der mit seinem Geschãft keine rechte Zukunft mehr sah, unter ei

ner Schuldenlast litt und auch sonst "den Rank nicht mehr fand" , gab En

de Mai 2002 die Insolvenzerklãrung vor dem zustãndigen Richter ab, wor

auf der Konkurs erõffnet wurde. Es ist eben die Konkurspublikation erfolgt 

mit dem Schuldenruf und der Mitteilung, dass das summarische Verfahren 

angeordnet ist. 
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Aufgabenstellung 

Es sind folgende FragenfThemen zu bearbeiten: 

1. Was passiert in diesem Konkurs mit der Liegenschaft Stierlis, die einen 

geschãtzten Verkehrswert von Fr. 480'000.-- hat? 

2. Wer hat im Zusammenhang mit dieser Schuldbrief- und Kreditge

schichte welche Ansprüche/Forderungen gegen Stierli? Mit welcher/n Be

gründung/en? Wie sind diese im Konkurs geltend zu machen und zu 

handhaben? 

3. Ungeachtet Ihrer bisherigen Ueberlegungen: Kõnnte sich die Masse 

bzw. die Glãubigergesamtheit bzw. allenfalls einzelne Glãubiger irgendwie 

"schadlos halten", falls die F Treuhand AG mit ihrer Forderung über Fr. 

300'000.- zum Zuge kommen sollte? 

Gegenüber wem? Mit welcher/n Begründung/en? Verfahrensmãssig wie? 

Gibt es allenfalls Handlungsbedarf? 

(Es ist in diesem Themenkreis davon auszugehen, dass alle denkbaren 

Konstellationen strittig sind) 

) 4. Die Ehefrau Stierlis, die mit ihrem Mann in ungetrennter Ehe unter dem 

ordentlichen Güterstand lebt, fragt Sie um Rat, wie sie sich verhalten soll. 

Kann (und soll) sie sich irgendwie am Konkurs beteiligen? Wie müsste Sie 

das machen? 

Sie haben für diese Beratung ein Exposé zu verfassen. Ergãnzend zum 

Sachverhalt haben Sie von folgenden Informationen und Annahmen aus

zugehen: Zum Kauf der Liegenschaft, welche Fr. 240'000.- gekostet hat

te, hatte Ehefrau Stierli Fr. 60'000.-- beigesteuert (Fr. 40'000.- aus einer 

Erbschaft und Fr. 20'000.- aus Arbeitserwerb), wãhrend Ehemann Stierli 

Fr. 100'000.-, nãmlich Fr. 60'000.- aus eingebrachtem Vermõgen und Fr. 

40'000.- aus Arbeitserwerb, aufgebracht hatte. Die restlichen Fr. 80'000.-

wurden mit einer Hypothek fremdfinanziert. Abgesehen von ihrer Investiti

on in die Liegenschaft verfügt Frau Stierli über ein Sparguthaben von Fr. 



) 

) 

- 3 -

80'000.-, das sie aus ihrer stetigen Erwerbstatigkeit wahrend der Ehe an

gehauft hat. Mit Ehemann Fritz hat sie einen Ehevertrag nach Art. 199 

Abs. 1 und 2 ZGB abgeschlossen (Die Liegenschaft ist davon nicht be

troffen). Fritz hat "sonst nichts"; vorsichtig geschãtzt dürfte die Verwertung 

der Geschaftsaktiven vielleicht Fr. 20'000.- bringen. Man kann davon 

ausgehen, dass im Konkurs Forderungen von rund Fr. 400'000.- zugelas

sen werden, darunter Lohnforderungen der beiden Hilfsarbeiter, die beide 

in den letzten drei Monaten vor dem Konkurs entstanden sind (gesamthaft 

Fr. 21'000.--), sowie BVG-Ausstande von rund Fr. 9'000.-. In dieser Ue

bersicht sind Forderungen und Ansprüche, die sich aus Absatz 1 und 2 

des Sachverhalts allenfalls ergeben kõnnen, nicht berücksichtigt. Die 

Konkurskosten kõnnen mit Fr. 10'000.- geschatzt werden. 

Die Aufgabe ist nicht abzuschreiben. Sie ist der Lõsung beizulegen 

Gesetzestexte: ZGB/OR, SchKG, Prozessgesetze 



Schriftliche Anwaltsprüfung 

A.A. und B.B. sind Schweizer Bürger. A.A. wohnt in Frankreich, B.B. in Deutsch

land. A.A. gewahrte B.B. 1999 ein Darlehen in H6he von CHF 400'000. Sicher

heitshalber tral ihm B.B. bis zur Hõhe des Darlehensbetrages sein Guthaben auf 

dem Konto USD.55.XY bei der Zürcher Zweigniederlassung der amerikanischen 

CC-Bank ab. Es betrug zu jenem Zeitpunkt über USD 1 Mio. B.B. blieb mii der 

Darlehensrückzahlung saumig und war seil anfangs 2001 unbekannten Aufent

halis. Geslützt auf die Abtretungserklarung verlangte A.A. am 10.4.2001 von der 

CC-Bank die Auszahlung des Betrags, welche ihm allerdings verweigert wurde 

mit der Begründung, die Abtretung sei wegen eines Formfehlers ungOllig. 

Am nachsten Tag stellte A.A. ein Arreslbegehren. Am 20.5.2001 bewilligte das 

Obergerichl des Kanlons Zürich den Arrest. Gemass Arrestbefehl wurden samtli

che Vermõgenswerte des B.B. bei der CC-Bank, darunler das Guthaben auf dem 

Konto USD.55.xy, mit Arrest belegt. Der Arreslbefehl wurde der CC-Bank am 

) 21.5.2001 zugestellt. Diese teilte dem Betreibungsamt ZOrich 2 am 26.5.2001 mit, 

auf diesem Konto seien keinérlei Mittel mehr vorhanden. In der nachfolgenden 

Betreibung pfandete das Betreibungsamt ZOrich 2 beim Schuldner B.B. ei ne For

derung auf die CC-Bank, herrOhrend aus Gulhaben auf dem Konlo USD.55.XY, in 

unbekannter H6he, bis zum Betrag von CHF 500'000. Die Pfandung wurde B.B. 

durch 6ffentliche Bekanntmachung angekündigt. Am 11.11.2001 wurde die Pfan

dung bei der CC-Bank vollzogen. Schliesslich ermachtigte das Belreibungsamt 

Zürich 2 am 28.4.2002 im betreibungsrechtlichen Verwertungsverfahren gegen 

B.B. den Pfandungsglaubiger A.A., den Forderungsbetrag von maximal Fr. 

500'000 gegen die CC-Bank im eigenen Namen sowie auf eigene Rechnung und 

Gefahr geltend zu machen. 
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Oer Standpunkt der CC-Bank bezüglieh des Kontos USO.55.xY ist folgender: B.B. 

hatle am 30.6.1994 bei der CC-Bank ein Konto erõffnet und USO 100'000 darauf 

einbezahlt. Am 10.7.1994 sehrieb 0.0., ein Angestellter der CC-Bank, diesem 

Konto zulasten des Kontos eines anderen Kunden (E.E.) der CC-Bank USO 1 

Mío. gut. Oer Grund dafür lasst sieh den Bankakten nieht entnehmen. 1996 ent

deekte die CC-Bank, dass 0 . .0. unbereehtigterweise von einem Konto von E.E. 

bei der CC-Bank insgesamt 10 Mio. USO abgezogen hatle; zu diesen unbereeh

tigten Transaktionen wurde die Gutsehrift vom 10.7.1994 auf das Konto von B.B. 

gezahlt. 0.0., gegen den ein Strafverfahren erõffnet worden war, starb am 

) 1.10.1997 in Thailand. Oie CC-Bank wurde am 10.5.1999 in einem Zivilprozess 

verurteilt, ihrem Kunden E.E. USO 10 Mio. zurüekzuerstatlen. Oie CC-Bank war 

der Auffassung, B.B. sei ein Mitlater von 0.0. bei dessen Veruntreuungen gewe

sen (0.0 .. hatle das in der Strafuntersuchung aueh einmal so gesagt) und reiehte 

Strafanzeige gegen ihn ein. Obwohl B.B. na eh Auffassung der CC-Bank keine 

überzeugende Erklarung für den Grund der Überweisung vom 10.7.1994 hatle 

vorbringen kbnnen, wurde die Strafuntersuehung gegen ihn am 22.3.2000 einge

stellt. Oie CC-Bank ist aber naeh wie vor davon überzeugt, dass B.B. ein Mittater 

von 0.0. war, und der Auffassung, dass selbst wenn es nieht so ware, B.B. je

denfalls dureh die Überweisung vom 10.7.1994 ungereehtfertigt bereiehert worden 

ware. Oeshalb habe die CC-Bank am 13.4.2001 ihren Rüekforderungsansprueh 

) mit dem Guthaben von B.B. auf dem Konto USO.55.xY (das zu jenem Zeitpunkt 

USO 800'000 betrug) verreehhet. 

A.A. ist der Auffassung, die CC-Bank habe kein Reeht zur Saldierung des Kontos 

USO.55.XY gehabt. Oie CC-Bank kündigt an, im Falle einer Klage auf der Ver

reehnung zu beharren und zusatzlieh zu bestreiten, dass A.A. überhaupt eine 

Forderung habe, die er eínklagen kbnnte: Einerseits sei fraglieh, ob A.A. gegen

über B.B. überhaupt den behaupteten Darlehensrüekforderungsansprueh habe; 

anderseits sei der Saldo des Kontos USO.55.XY beim Arrest Null gewesen und 

somit habe aueh niehts gepfandet und A.A. überwiesen werden kõnnen. 

A.A. mõehte in Zürieh Klage gegen dieCC-Bank einreiehen, zunaehst aber wegen 

des Prozesskostenrisikos nur über einen Betrag von Fr. 10'000. 
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Fragen: 

1. Weshalb wohl war das Obergericht zur Bewilligung des Arrests zustãndig? 

2. Bei welchem Gerícht und mit welchem Rechtsbegehren müsste A.A. die ge

wünschte Klage anhãngig machen? 

3. Kann oder muss A.A. seine Forderung in CHF einklagen, obwohl das Konto 

von B.B. bei der CC-Bank auf USD lautete? 

4. Was sind die Folgen eines Urteils für die nicht eingeklagte Restforderung? 

5. Wenn Sie den dargestellten Standpunkt der CC-Bank betrachten: 

5.1. Wie würden Sie als Vertreter von A.A. argumentieren? 

5.2 .. Wer müsste im Prozess was beweisen? 

5.3 .. Wie schãtzen Sie die Erfolgschancen der Klage ein? 

6. Welche Rechtsmitlel stãnden zur Verfügung, wenn die Klage abgewiesen 

würde? 

Anmerkung: 
Dieser Text ist nieht abzuschreiben, aber mit der Falllõsung wieder abzugeben. 

Hilfsmittel: 
Sehulthess, Textausgabe ZGB/OR 
Walder, Textausgabe SchKG 
GVG,ZPO,OG 
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Schriftliche Anwaltsprüfung 

Max Aeberli betreibt auf seinem Grundstüek Kat. Nr. 300 in der Gemeinde Wald 

(Bezirk Hinwil) das seit Generationen seiner Familie gehõrende Sãgewerk, wo 
hauptsãehlieh das aus einem Umkreis von 30 km anfallende Holz verarbeitet wird. 

1990 hatte er die angrenzende Parzelle Kat.NI. 301 an Huber verkauft, damit 

dieser seinen bereits andemorts bestehenden Zimmereibetrieb vergrõssem konnte. 

Im Hinbliek auf diesen Verkauf hatte Aeberli bei der Gemeinde erreiehen kõnnen, 

dass die Parzelle Kat. Nr. 301 nieht in die Landwirtsehaftszone ausgezont wurde, 
sondem in der Gewerbezone verblieb; damit konnte diese Parzelle der 
Verarbeitungskette für das in der Umgebung anfallende Holz erhalten bleiben. 

Im Kaufvertrag über die Parzelle Kat. Nr. 301 wurde eine Personaldienstbarkeit 

zugunsten des Verkãufers Aeber1i mit dem folgenden W ortlaut erriehtet: 
"Auf dem belasteten Grundstüek darf nur eine Zimmerei betrieben werden, 

unter Ausseh1uss j eder andem industriellen Tãtigkeit." 

Neben dieser Dienstbarkeit, die im Grundbueh eingetragen wurde, wurde im 
Kaufvertrag die obligatorisehe Verpfliehtung des Kãufers vereinbart, gemãss 
welcher dieser das Ho1z für seine üb1iehe Produk"iion im Sagereiwerk des Aeberli 

oder von dessen Nachfolgem zu kaufen hatte. 

In der Folge hatte Huber auf der parzelle Kat. Nr. 301 eine grosse Werkhalle mit 2 

W ohnungen im Annex erriehtet und dort die Zimmerei sowie, im Einverstãndnis 
mit dem Verkãufer, eine Sehreinerwerkstatt betrieben. 1998 fiel er in Konkurs. 

Die Bank B als Glãubigerin hat das Grundstüek Kat. Nr. 301 im Konkurs 
erworben. Sie kann natür1ich keine Zimmerei betreiben und mõehte die auf dem 

Grundstüek lastende Servitut loswerden. Eine gütliehe Einigung mit Aeberli 
(immer noeh Eigentümer des Sãgereiwerks auf Kat. Nr. 300) ist nieht 

zustandegekommen. 

Folgende Fragen und Aufgaben sind zu beantworten bzw. zu lõsen: 

1. Wo und wie muss die Bank B geriehtlieh vorgehen? 

2. Formulieren Sie das Klagebegehren 
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3. Verfassen Sie die Begründung der Klage (Argumentation zur Sache, ohne 

prozessuale Fonnalien) 

4. Verfassen Sie die Begründung der Klageantwort (Argumentation zur Sache, 

ohne prozessuale Fonnalien). 

5. Das Obergericht hat die Klage m zweiter Instanz abgewiesen. In der 

Begründung des Urteí1s wird ein dem Obergericht eingereichtes Gutachten 

eines Rechtsprofessors, das den klãgerischen Standpunkt unterstützt, mit 

keinem W ort erwãhnt. 

Rechtsmittel? 

6. Angenommen, die Klage sei rechtskrãftig abgewiesen worden. Einige Zeit 

spãter legt Aeberli, der keine Nachfolgeregelung hat finden kõnnen, den 

Sãgereibetrieb still und vennietet das Grundstück als Lagerplatz. Die Bank B 

sieht eine Chance, um die Servitut doch noch loszuwerden. 

6.1 Wie und mit welcher Begründung vorgehen? 

6.2 Rechtsmittel gegen erstinstanzlichen Entscheid? (Bis und mit BGer). 

7. Aeberli, der sich in dem neuen Verfahren nicht mehr anwaltlich vertreten 

lãsst, ist plõtzlich schwer erkrankt, liegt jetzt im Ptlegeheim. Seine Tochter 

bittet Sie, die Interessenvertretung für den Vater zu übernehmen. Für die 

) Besorgung der finanziellen Geschãfte des Vaters hat sie eine Bankvollmacht, 

und für Ihre Mandatierung legt sie Ihnen die folgende Vollmacht vor: 

"Vollmacht 

Herr Max Aeberli, geb. 1925, z.Zt. im Pflegeheim Abendruh, 8636 Wald, 

ist mfolge seines sehleehten Gesundheitszustands meht mehr urteílsfáhig und in der 

Lage, Handlungen selbst vorzunehmen. Seine Interessen werden vertreten dureh 

seine Toehter Frau Verena Stolze-Aeberli, geb. 1960, wo!mhaft m der Sagt, 8636 

Wald. 

Wir bestãtigen dies, als Leiter Pflegeabteílung/leitender Arzt 

Wald, den 7. Mai 2003 Slg. Dr. med. Kari Gut 

Dorfstrasse 2, 8636 Wald" 
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7.1 Was halten Sie von dieser Vollmaeht? 

7.2 Was müssen Sie untemehmen, damit Sie Max Aeberli im Prozess 
vertreten kõnnen? Es laufen gerade noeh die letzten 10 Tage der Frist 

für die Berufung ans Obergerieht. 

8. Frau Stolze-Aeberli hat selbst ein Problem: lhre Ehe mit dem 

deutsehen Staatsangehõrigen Adrian Stolze ist geseheitert. Vor vier 

Monaten ist sie mit ihrer 10-jãhrigen Toehter ins Eltemhaus in der Sagi 
in 8636 Wald gezogen. Der Mann ist in der eheliehen Wohnung in 
Zürieh geblieben. Ein gemeinsames Seheidungsbegehren ist bis jetzt 

nieht zustandegekommen. Der Mann beharrt auf einem gemeinsamen 
Sorgereeht für die Toehter, und in finanzieller Hinsieht ist aueh keine 

Einigung in Sieht. Er weigert sieh, Unterhaltsbeitrage zu bezahlen, da 
sie ja gegen seinen Willen ausgezogen sei. 

8.1 Was muss Frau Stolze untemehmen, damit der Mann 

Unterhaltsbeitrage bezahlt? 

8..2 Erklãren sie Frau Stolze die Voraussetzungen rur ein gemeins,ames 
Sorgereeht an der Toehter, d.h. Wle muss em solehes m der 

Seheidungskonvention festgelegt sein? 

8.3 Frau Stolze berurehtet, dass Adrian Stolze bald naeh Deutsehland 
zuTÜekkehren wird und dort die Seheidung einreiehen wird. Sie will 
natürlieh eine Seheidung in der Sehweiz. Was kann sie tun, damit er ihr 

nieht mit einem Seheidungsverfahren in Deutsehland zuvorkommt? 

Hilfsmittel: ZGB, OR (Ausgabe Sehõnenberger/Gaueh mit den weiteren 
Texten in den Anhãngen), GestG, OG, GVG, ZPO 

Die Aufgabe ist nieht abzusehreiben, aber tnit Threr Arbeit wieder abzugeben 
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Schriftliche Rechtsanwal tsprüfung 

Die Paulus AG, ei ne Bauunternehmung mit Sitz in Uster, schloss am 13. Februar 
1992 mit der Baugesel1schaft "Schafsbuck", einer einfachen Gesellschaft bestehend 
aus Johann Murer, wohnhaft in Aarau, und dem in Zürich wohnhaften Jules Hack, 
(deren Gesellschaftsvertrag keine besonderen Bestimmungen über die 
Geschaftsführung enthalt) einen Vertrag, womit die Paulus AG die 
Baumeisterarbeiten für das Mehrfamilienhaus "Schafsbuck" in Bülach übernahm. 
Die Parteien vereinbarten, 20 % des Vertragspreises würden seitens der 
BaugeselIschaft zurückbehalten bis die Wohnungen verkauft seien, Iangstens aber . 
bis zum 31. Dezember 1993, und der zurückbehaltene Betrag sei gegebenenfalls ab 
1. Januar 1994 zu verzinsen, und zwar zum Zinssatz für 1. Hypotheken der Zürcher 
Kantonalbank. Nach Beendigung der Bauarbeiten erstellte die Paulus AG zuhanden 
der Baugese\Ischaft "Schafsbuck" am 23. Januar 1993 die Schlussrechnung lautend 
auf Fr. 1'069'040.10, abzüglich Akontozahlungen von Fr. 946'000.--, mithin Fr. 
123'040.10. Diese Summe bIieb unbezahlt. Am 25 . .Ianuar 1994 schrieb die Paulus 
AG der BaugeseIlschaft, sie mache darauf aufmerksam, dass sie nunmehr seit dem 
1. Januar 1994 Zins für die fragliche Summe beanspruche, und zwar zur Zeit 5,5 %. 
Am 30 . .Iuni und am 22. Dezember 1994 sowie am 18 . .Iuli 1995 steIlte die Paulus 
AG der Baugese\Ischaft die angekündigte Zinsabrechnungenje mit Saldo Fr. 
3'383.60 zu, wclche von der BaugeseIlsehaft anstandslos begliehen wurden. Am 4. 
September 1995 schrieb die Paulus AG der Baugesellschaft, sie kündige das 
DarIehen in Hi:ihe von Fr. 123'040.10 auf den 31. Dezember 1995 und ersuche um 
Ueberweisung des Guthabens. Ausserdem steIlte sie der Baugesellschaft am 31. 
Dezember 1995 für das 2. Halbjahr 1995 eine weitere Zinsabrechnung über Fr. 
3'383.60, we\che aIlerdings wie der Hauptbetrag von Fr. 123'040.10 unbezahlt 
blieb. 

Da Johann Murer zahlungsunfahig war, forderte die Paulus AG den offenen Betrag 
von Jules Hack und, nachdem dieser die Zahlung abgelehnt hatte, wollte sie im Juni 
1996 Klage gegen Jules Hack auf Bezahlung des offenen Betrages einreichen. 
Hack erkHirte gegenüber dieser Forderung Verrechnung mit einer Gegenforderung 
von Fr. 104'000.--. Er begründete die Gegenforderung damit, dass Johann Murer, 
der früher die Geschafte der Baugese\Ischaft ""Schafsbuck" faktisch geführt habe, 
am 22. Mai 1991 der Paulus AG Fr. 104'000.-- aus den Mitteln der BaugeseIlschaft 
ausbezahlt habe. Murer habe der Paulus AG einen Betrag von Fr. 104'000.-- für 
Bauarbeiten, we\che die Paulus AG für Murer persõnlich geleistet habe, geschuldet. 
Murer habe dann der Paulus AG gesagt, er habe gegenüber der Baugesellschaft 
"Schafsbuck" eine entsprechende Forderung, weil er für die BaugeselIsch'aft 
Architekturarbeiten ausgeführt habe; in Abgeltung dieser Schuld gegenüber ihm, 
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Murer, übernehme die BaugeselIschaft seine Schuld gegenüber der Paulus AG und 
begleiche sie mit der entsprechenden Zahlung. Murer sei aber - so Hack - zu einer 
solchen Schuldübernahme nicht berechtigt gewesen. 
Die Paulus AG machte ge\tend, das s es sich bei der von Hack zur Verrechnung 
gebrachten Forderung nicht um eine Forderung Hacks handle, sondern um eine 
Forderung der Baugesellschaft, die Hack nur gemeinsam mit dem MitgeselIschafter 
geltend machen k6nne. Dies ergebe sich aus der analogen Anwendung von Art. 573 
OR. Murer sei berechtig gewesen, für die BaugeseIlschaft zu handeln, weshalb die 
Schuld Murers gegenüber der Paulus AG auf die Baugesellschaft übergegangen sei. 
Ausserdem habe die Baugesellschaft durch Bezahlung von Zinsen für der 
Restforderung auf die Verrechnung verzichtet. Auch sei die Forderung der 
Baugesellschaft verjãhrt, da Hack am 29. April 1992 von der Zahlung der Fr. 
104'000.-- zulasten der BaugeselIschaft Kenntnis erhalten habe. 

Fragen: 
I. Nchmcn Sie Stellung zu dcn I3chauptungcn der Parteien und sagen Sie, wie zu 

entscheiden sei. Aeussern Sie sich im Sinne von Eventualerwagungen zu allen 
Argumenten, auch wenn sich ihres Erachtens Argumente auf Grund des 
Entscheides bei andern Argumenten erübrigen würden. 

2. Wo und wie hat die Paulus AG zu klagen? 
3. Mit we\chen Rechtsmitteln ist ge\tend zu machen, der Entscheid der zustandigen 

Gerichte über die Voraussetzungen der Verrechnung sei unrichtig? 
4. We\che Ansprüche kann Hack gegenüber Murer aus dem im Sachverha\t 

dargestellten Verhalten bei der Schuldübernahme ge\tend machen? 
5. Wie mi1sste Hack vorgehen, wenn über Murer der Konkurs eroffnet worden ist 

und Murer nach Konkurseroffnung seinen Wohnsitz nach Italien verlegt hat? 

) Die Fragen sind auf Grund der heute geltenden Gesetzestexte zu beantworten. 
Der Sachverhalt ist nicht abzuschreiben. 
Zur Verfügung stehende Gesetze: OR, ZGB, IPRG, SchKG, ZPO, GVG, GestG, 
OG, LugUe 

2 



SCHRIFTLlCHE RECHTSANWAL TSPRÜFUNG 

Sachverhalt 

1. Die Eheleute Schulze-Stoltenberg sind beide deutsche Staatsangehõrige. Die Ehefrau hat 

) Wohnsitz in Winterthur, der Ehemann in Meilen. 

) 

2. Aus Gründen der Aussicht auf eine bessere güterrechtliche Regelung für ihn hat der 

Ehemann beim Amtsgericht Berlin-Schõneberg gegen seine Ehefrau Scheidungsklage 

eingereicht. Gemãss deutschem internationalem Privatrecht besteht dort für im Ausland 

wohnende deutsche Staatsangehõrige ein Scheidungsgerichtsstand. 

3. Die Einreichung der Scheidungsklage erfoigte am 2. Mai 2002. Die Ehefrau hat seit dem 

damaligen Wegzug des Ehernannes aus der hãuslichen Gemeinschaft nach Meilen von 

ihm keinerlei Unterhaltsbeitrãge rnehr erhalten. Sie versucht diese für die Dauer des 

Scheidungsprozesses am deutschen Scheidungsgerichtsstand geltend zu machen. 

4. Auf Grund einer Vorladung zur Hauptverhandlung vor Amtsgericht Berlin-Schõneberg 

erfãhrt die Ehefrau, dass das dortige Gericht sich nur mit dern Scheidungspunkt als 

solchem befasst. Sie komrnt deshalb zu Ihnen als Rechtsanwalt (Rechtsanwãltin) und 

stellt die Frage, wie und wo sie allenfalls zu ihren Unterhaltsbeitrãgen kornmen kõnnte. 

5. Bei der Ehefrau lebt auch ein gerneinsames, aus der Ehe hervorgegangenes 10-jãhriges 

Mãdchen. Auch für dieses hat der Ehemann seit seinem Wegzug aus der hãuslichen 

Gerneinschaft keinerlei Beitrãge mehr bezahlt. 
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Fragen 

1. Bestehen irgendwo in der Schweiz (ein einziger oder mehrere) Gerichtsstãnde für die 

Geltendmachung des Ehefrauenunterhaltes? 

2. Inwiefem kan n dieser geltend gemacht werden? 

3. Was ist da.s anwendbare Recht? 

4. Die Fragen 1-3 sind analog auch für den Kinderunterhalt zu beantworten. 

5. Was geschieht bzw. was untemehmen Sie, wenn das angerufene Bezirksgericht 

Winterthur auf Ihre Begehren nicht eintritt? 

6. Was unternehmen Sie, wenn das zustãndige schweizerische Gericht auf beide Fragen 

deutsches Privatrecht anwendet und Sie dies als falsch erachten? 

7. Allfãllige weitere Bemerkungen bzw. Probleme? 

p .S. Rechtsmittel stets bis an die letzte I nstanz. 
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SchriftIiche Anwaltsprüfung 

TeilI 

A. Fe!ix Weber (geboren 1948) und Rita Mül!er (geboren 1950) heirateten 1972. 1973 wurde 

ihre Tochter Sandra geboren. Felix hatte ein Banklehre abso!viert und arbeitete bei einer Bank in 

Winterthur. Nachdem Rita im Jahre 1982 von ihrem wohlhabenden Onke! einen grõsseren Ge!d

betrag geerbt hatte, erfül!t sie sich einen !ange gehegten Wunsch und erõffnete in Winterthur ein 

eigenes Treuhandbüro. Damals schlossen die Ehegatten auch einen Ehevertrag und begründeten 

) den Güterstand der Gütertrennung. Dank grossem Arbeitseinsatz und untemehrnerischem Ge

schick von Rita Weber entwicke!te sich das Geschiift sehr gut. 1986 wurde die Rita Weber AG 

gegründet, die heute als Ein-Frau-AG geführt wird. Rita ist einzige Aktionlirin und Verwaltungs

ratin. Die Rita Weber AG beschiiftigte ab 1990 stets mindestens 15 Angestellte, darunter auch die 

tüchtige Sachbearbeiterin Susi Wettstein (geboren 1967), welche mit Rita und Fe!ix eng befreun

det war. Ab 1990 wohnte die Fami!ie Weber im Geschiiftshaus der Rita Weber AG in einer ihr 

von dieser vermieteten !uxuriõsen Dachwohnung. 

B. Trotz Woh!stand und beruflichem Erfo!g nahrn die Ehe keinen guten Ver!auf. Fe!ix !ebte 

geme auf grossem Fuss und hatte mehrma!s Affaren mit anderen Frauen. Aus einer solchen kurz 

dauemden Liebschaft ging 1997 die Tochter Jennifer hervor, die von ihm anerkannt wurde. In der 

Fo!ge zog Fe!ix aufVerlangen der Rita aus der ehelichen Wohnung aus. Im Frühjahr 1998 reichte 

er beim Bezirksgericht Winterthur dié Scheidungsklage ein. Kurz vorher war ihrn die Stelle ge

kündigt worden, so dass er schliess!ich dauemd arbeits!os wurde. Rita hatte sich anfanglich der 

Scheidung widersetzt, gab jedoch im Laufe des Prozesses im Herbst 1999 ihren Widerstand 

gegen die Klage im Scheidungspunkt auf. Über die Scheidungsfolgen konnten sich die Ehegatten 

aber nicht einigen. 

C. Am 28. Juni 1998 kündigte Susi Wettstein das Arbeitsverha!tnis mit der Rita Weber AG 

vertragskonform auf Ende 1998. Mitte November 1998 wurde sie jedoch frist!os entlassen. Zur 

Begründung dieses Schrittes wurde angeführt, eine Fortsetzung der Arbeitsverhiiltnisses sei nicht 
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zumutbar, weil Susi Wettstein mit Felix Weber ein Verhãltnis unterhalte. Nach Darstellung von 

Susi Wettstein hatte Felix Weber sie lediglich zum Nachtessen in ein teures Lokal eingeladen, um 

mit ihr seine missliche Ehesituation zu eriirtern. Zufálligerweise habe Rita Weber spat abends das 

gleiche Lokal besucht und sie dort gesehen. Susi Wettstein will sich gegen die fristlose Entlas

sung wehren und ist fest entschlossen, ihre Rechte schonungslos durchzusetzen und das Maxi

mum für sich herauszuholen. 

Im Miirz 1999 ist Susi Wettstein tatsachlich zu Fe!ix Weber gezogen und lebt seither mit ihm in 

nichtehelicher Gemeinschaft. 

Fragen: 

l. a) Welehe Ansprüehe wird Susi Wettstein geltend maehen, wenn sie sieh kompro

misslos gegen eine angeblieh ungereehtfertigte fristlose Entlassung zur Wehr setzen 

WiII und feststeht, dass sie zuIetzt ein monatliehes Bruttoeiukommen von Fr. 

7'500. -erzielte? 

b) Formulieren Sie das Reehtsbegehren? 

e) Welehes Gerieht ist für die Klage õrtlieh und saehlieh zustãndig? 

2. Wie sind die Erfolgsaussiehten dieser - von der Gegenseite vollstãndig bestrittenen -

Klage zu beurteilen und aus welchen Gründen? 

3. Angenommen, es sei im Prozess über die Beziehung zwisehen Susi Wettstein und 

Felix Weber im relevanten Zeitpunkt ein Beweisverfahren durehgeführt und die 

Klage sehliesslieh von der zweiten kantonalen Instanz gãnzlieh abgewiesen worden: 

Welehes eidgenõssisehe oder kantonale Reehtsmittel muss die Klãgerin ergreifen, 

wenn sie geltend maehen will, dass 

a) das urteilende Gerieht nieht alle von ihr angebotenen Beweise abgenommen habe? 

b) die vom Gerieht (vollstãndig) abgenommenen Beweise unzutreffend gewürdigt 

worden seien? 

e) das Gerieht einen offensiehtlieh unbilligen Ermessensentseheid getroffen habe? 
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Teil 11 

D. Im November 1999 erging das Urteil des Bezirksgerichts Winterthnr, wonach die Ehe der 

Ehegatten Weber-Müller geschieden wnrde. Das Begehren der Ehefrau um Znsprechung von 

Unterhaltsersatz wnrde abgewiesen. Gegen das Urteil erklãrten beide Parteien im Januar 2000 

rechtzeitig die Berufung. Im Scheidungspunkt sowie hinsichtlich des nachehelichen Unterhalts 

wnrde das Urteil nicht angefochten. Streitig im Berufungsverfahren war einzig ein Anspruch der 

Ehefrau auf Rückerstattung eines Darlehens, dessen Hõhe sie auf Fr. 150'000. -beziffert hatte. 

Aufgrund der AktenIage erschien der Anspruch der Ehefrau grundsãtzlich als begrundet. Der 

Ehemann rnachte jedoch in erster Linie geltend, der verlangte Betrag sei überrissen; er sei nun 

seit über einem Jahr arbeitslos, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeitsfáhig und jeden

falls ausserstande, je einen solchen Betrag bezahlen zu kõnnen Der obergerichtliche Referent 

beabsichtigte, die Ehegatten zum Abschluss einer Einigung zu bewegen. Kurz vor dem angesetz

ten Gerichtstermin ist jedoch Felix Weber am 15. November 2000 unerwartet verstorben. Seine 

Kinder, Sandra und die dnrch die Mutter vertretene minderjãhrige Jennifer, mõchten über die 

dnrch den Tod von Felix Weber verãnderte Rechtslage informiert werden. 

E. Im Juni 2001 teilte die Freizügigkeitsstiftung X. den beiden Tõchtern mit, wegen der Arbeits

losigkeit des Fe!ix Weber befinde sich dessen Pensionskassenguthaben auf einem Freizügigkeits

konto. Gestützt auf ihr Reglement erfülle einzig die minderjãhrige Tochter Jennifer die An

spruchsvoraussetzungen für die Freizügigkeitsleistung. In der Folge überwies sie Jennifer im 

) Oktober 2001 den Betrag von Fr. 200'000.--. Die Tochter Sandra zieht das in Zweifel und mõchte 

wissen, ob hier alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Auch Rita erkundigt sich danach, ob 

nicht auch ihr Ansprüche zustehen. Ausser dem Pensionskassenguthaben hatte Felix Weber kein 

Vermõgen besessen. Er hat kein Testament hinterlassen. 

F. Variante zum SachverhaIt: Fe!ix Weber hatte nach der Heirat eine gemischte Lebensver

sicherung über Fr. 50'000.-- (Ablaufjahr 2013) abgeschlossen. Wãhrend der Pendenz des Beru

fungsverfahrens wnrde im Rahmen von aussergerichtlichen Konventionsgesprãchen von den 

Ehegatten in Erwagung gezogen, dass Felix zwecks Abgeltung der im Streit liegenden finanziel

len Ansprüche Rita im Sinne von Art. 76 ff. VVG unwiderruflich begünstigen kõnnte. Dazu ist es 
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jedoch nicht mehr gekommen. Nach dem Tod wurde bekannt, dass Fe!ix Weber schon früher 

Susi Wettstein begünstigt und diesbezüglich keine Ãnderung mehr vorgenommen hatte. 

Fragen: 

4. Wer sind die Erben von Felix Weber? 

5. Wie ist der bei der Berufungsinstanz hãngige Ehescheidungsprozess 

weiterzubehandeln? 

6. Wie gross ist der für die Berechriung allfálliger Pflichtteile massgebliche Nacblass 

von Felix Weber 

a) nach dem Grundsachverhalt (E)? 

b) nach der Sachverhaltsvariante (F)? 

7. Sind zur Wahrung der Interessen der Tõchter Sandra bzw. Jennifer Massnalnnen 

angezeigt? Welche und aus welchen Griinden? 

a) nach dem Grundsachverhalt (E)? 

b) nach der Sachverhaltsvariante (F)? 

Der Sachverhalt ist nicht abzuschreiben. Er ist am Schluss mit der Prüfungsarbeit wieder 

abzugebeu. 

Hilfsmittel: ZGB/OR (Ausgabe vou Gauch, Verlag Schulthess mit Anhaug), ZPO, GVG, OG, 

betr. VVG vgl. Anhaug III e der OR-Ausgabe, feruer als Beilage Auszüge aus dem BVG: Art 18 

- 22, aus der BVV2: Art. 20 uud aus der FZV: Art. 15). 
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Schriftliche AnwaItsprüfung 

SachverhaIt 

1. F., in Zürich wohnhaft, sammelt Ferraris. 1991 kaufte er für Fr. 50·000.--einen 

Ferrari 308 GTS. Im Oktober 1998 leihte er den Ferrari seinem Freund für einen 

Wochenendausflug nach Italien aus. Diesem wurde das Fahrzeug in Mailand gestohlen. 

Die Diebstahlversicherung zahlte F. in der Folge eine Entschadigung von Fr. 30'000.--. 

(In den Vertragsbedingungen zur Diebstahlversicherung ist hierzu festgehalten: 

"Wird ein entwendetes Fahrzeug als Totalschaden entschiidigt, 

gehen die Eigentumsrechte au! den Versicherer über. ") 

2. Im Zusammenhang mit einer Strafuntersuchung gegen eine italienische 

1 

Autoschieberbande erfáhrt F von der Polizei, dass der Ferrari 308 GTS heute in der Garage 

von Kaufmann steht. Dieser wohnt in Uster und betreibt dort ein Baugesch1ift 

(Einzeluntemehmung). F. kann die Spur seines Ferraris teilweise zurückverfolgen und in 

Erfahrung bringen, dass Kaufmann den Ferrari anfangs dieses J ahres vom früheren 

Autorennfahrer Kessler erworben hat, der in Lugano eine Garage für Luxusfahrzeuge 

betreibt. Wegen des schlechten Zustandes und massiver Karrosserieschãden betrug der 

Kaufpreis lediglich Fr. 30'000.-. Kessler hatte anlãsslich der Kaufsverhandlungen 

Kaufmann mündlich versichert, das Fahrzeug stamme aus 1. Hand. Kessler seinerseits 

hatte den 308 GTS vom italienischen Industriellen Bemasconi aus Bologna gekauft. 

Bemasconi wiederum hatte das Auto irn Jahr 2000 in Italien von einer zwischenzeitlich 

verstorbenen Privatperson erworben. Weiter lãsst sich das "Schicksal" seines gestohlenen 

Fahrzeuges nicht zurückverfolgen. 

3. F. kommt zu Ihnen. Wenn immer moglich, mochte er seinen Ferrari, der 

zwischenzeitlich in Liebhaberkreisen bereits rund Fr. 120·OOO.-Wert hat, zurück haben. 

Er befürchtet allerdings, dass Kaufmann - um nicht in einen Rechtsstreit hineingezogen zu 

werden - das Fahrzeug weiterverãussern konnte oder bereits weiterverãussert hat. 
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AufgabeI 

Zu welchem Vorgehen raten Sie F. Erstellen Sie zuhanden von F ein Exposé und legen Sie 

dar, ob und welche Ansprüche F gegen Kaufmann zustehen. Zeigen Sie die Prozessrisiken 

auf. Gehen Sie auch auf die Fragen ein 

der tirtlichen und sachlichen Zustiindigkeit, 

des anwendbaren Rechts, 

der Beweislast 

Formulieren Sie das Rechtsbegehren und zeigen Sie schliesslich die mtiglichen 

Rechtsmittel gegen einen materiellen Entscheid des erstinstanzlichen Gerichts auf. 

AufgabeH 

Kaufmann erhãlt von der Prozesseinleitung gegen ihn Kenntnis. Der Ferrari steht nach wie 

vor in seiner Garage (was F. nicht mit Sicherheit weiss) und istjetzt zudem in einem 

tadellosen Zustand, weil Kaufmann unmittelbar nach dem Kauf das Fahrzeug für Fr. 

30'000.- umfassend renoviert hat. 

11/1 

Legen Sie die Verteidigungsargumente von Kaufmann im Rechtsstreit mit F. dar. Sofem 

diese bereits bei der Aufgabe I aufgeführt wurden, kann darauf verwiesen werden. 

Formulieren Sie das Rechtsbegehren von Kaufmann bei Beantwortung der Klage. 

11/2 
Kaufmann mtichte von seinem Anwalt wissen, ob und wie er gegen Kessler vorgehen 

kann, sofem irgendein Anspruch von F. gutgeheissen w(irde. Legen Sie in einem Exposé 

seine (Kaufmanns) Rechtsstellung im Verhãltnis zu Kessler dar. Hat Kaufmann bereits 

heute oder allenfalls im Prozess mit F. Vorkehrungen zu treffen? 

• Hilfsmittel: ZOB/OR (Ausgabe Oauchje mit Anhang), WO, OVO, ZPO, 00 

• Wenden Sie ersatzweise Schweizer Recht an, wenn Sie zur Anwendbarkeit ausliindischen 

Rechts kommen. 

• Die Aufgabe ist nicht abzuschreiben, aber der Losung beizulegen. 
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Schriftliche Anwaltsprüfung 

Teil A 

Erieh Kaufmann sehloss am 10. August 2002 als Kãufer mit Einzelunter

nehmer Meister als Verkãufer einen õffentlieh beurkundeten Kaufvertrag 

ab über ein 5-Zimmer-Einfamilienhaus auf Kat.Nr. 1020 in Bauma zum 

Preis von Fr. 750'000.--. 

Ziff. 9 und 10 der "weiteren Bestimmungen" des Vertrags lauten: 

"9. Der Verkãufer tritt dem Kãufer die sãmtliehen Gewãhrleistungsansprü
ehe, insbesondere au eh die Naehbesserungsansprüehe gegenüber den 
am Bau beteiligten Unternehmern, mit denen Garantie naeh der SIA-Norm 
118 vereinbart ist, ab. 

10. Bis spãtestens Ende September 2002 nehmen die Vertragsparteien 
das Kaufsobjekt ab. Hierbei erkennbare Mãngel werden aufgenommen. 
Naeh erfolgter Abnahme trifft die Prüfungs- und Rügepflieht den Kãufer". 

Besitz- und Eigentumsübertragung erfolgten am 20. August 2002. Ende 

September nahmen die Parteien ein Mãngelprotokoll auf, und am 10. Fe

bruar 2003 nahm der Gemeindemmann auf Ansuehen Kaufmanns einen 

amtliehen Befund über we!ter~ zutage getretene Mãngel auf. 

Am 6. Mai 2003 maehte Kaufmann ei ne Teilklage gegen Meister reehts

hãngig, mit weleher er eine Preisminderung von Fr. 40'000.-- verlangte. 

Das Bezirksgerieht erwog, dem Klãger stehe diese Klage nieht zu, weil 

ihm ja Meister alle Gewãhrleistungsansprüehe abgetreten habe. Sein Vor

gehen sei aber au eh deshalb a priori falseh, weil er zuerst die Nachbesse

rung verlangen müsse, bevor sieh die Frage einer Preisminderung über

haupt slellen kõnne. Auf die Klage sei daher nieht einzutreten. 
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Fragen A: 

1. Sin d die materiellen Ueberlegungen des Bezirksgerichts richtig? 

2. Gibt der Nichteintretensentscheid zu Bemerkungen Anlass? 

3. Wie immer: Kaufmann ist mit dem Entscheid des Bezirksgerichts nicht 
einverstanden. Welche Rechtsmittel stehen zur Verfügung (bis Stufe 
Bund)? 

Teil B 

Wãhrend des Prozesses - eben ist die Frist zur Erstattung der Klageant

wort angesetzt worden - hat Meister seinen schweizerischen Wohnsitz 

aufgegeben und dem Gericht mitgeteilt, er gehe auf eine Weltreise und 

wisse noch nicht, wo er sich wann niederlassen werde. Korrespondieren 

kõnne man mit ihm über sein en Anwalt. Vor dem Hintergrund dieser Ent

wicklung gelang es Kaufmann, einen Arrest über Fr. 80'000.-- auf ein Mei

ster gehõrendes Grundstück in Turbenthal zu erwirken. Er konnte dem 

Einzelrichter glaubhaft machen, dass noch weitere Mãngel zutage getre

ten seien. Auf diesem Grundstück Meisters in Turbenthal ist seit dem 4. 

Januar 2002 ein auf 5 Jahre limitiertes Kaufsrecht (Fr. 200'000.--) zugun

sten von Peter Brunner eil1getragen. 

Fragen B: 

1. Hat das Verhalten Meisters irgendwelche prozessuale Konsequenzen? 

2. Genügt die bereits eingeleitete Klage zur Prosequierung des Arrests? 

3. Durfte angesichts dieses Kaufsrechts überhaupt Arrest gelegt werden 
auf diese Liegenschaft in Turbenthal? 

4. Wie ist die Stellung Brunners in dieser Geschichte? Hat er irgendwel
che Partei- und/oder Rechtsmittelrechte? 
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5. Brunner ist jedenfalls der Meinung, er kõnne durch die Ausübung des 
Kaufsrechts den Arrest z.u Fali bringen, weil die Arrestlegung ja erst nach 
der Begründung seinesKaufsrechts erfolgt sei und er sich diese Bela
stung nicht gefallen lassen müsse. Was ist davon zu halten? 

Teil e 

Wie immer Sie die Fragen aus Teil B beantworten: Gehen Sie davon aus, 

dass - richtig oder falsch - der Arrest gelegt ist. Peter Brunner hat in dieser 

Situation das Kaufsrecht mit schriftlicher Erklãrung gegenüber Meister 

ausgeübt. Passiert ist in dieser Sache in der Folge nichts, ausser dass 
t1e;.fleí' 

über A3:i1I;lA'lan'llctrei Wochen spãter der Konkurs erõffnet worden ist. Der 

Prozess ist erstinstanzlich nach wie vor rechtshãngig. Es ist hier davon 

auszugehen, dass sich die von Ihnen allenfalls eruierten prozessualen 

Konsequenzen gemãss Frage B.1. noch nicht - wie immer - ausgewirkt 

haben. 

Fragen e 

Wie gestaltet sich in dieser neuen Situation die Rechts- und Anspruchsla
ge 

1. für Kaufmann? 

2. für Brunner? 

Die Aufgabe is! nicht abzuschreiben, aber der Lõsung beizulegen. 

Gesetzestexte: ZGB/OR (Ausgabe Schulthess § 44. A.), SchKG, Pro

zessgesetze, Auszug aus der SIA-Norm 118 


